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(2) Wer durch die Tat schwere Folgen für die Gefechtsbereitschaft oder die 
Kampffähigkeit der Truppe vorsätzlich oder fahrlässig verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Wer die Tat nach Absatz 1 fahrlässig begeht und dadurch schwere Folgen 
für die Gefechtsbereitschaft oder Kampffähigkeit der Truppe verursacht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Strafarrest bestraft.

(5) Im Verteidigungszustand wird die Tat nach Absätzen 1 bis 3 mit Freiheits
strafe nicht unter einem Jahr und die Tat nach Absatz 4 mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

1. § 273 dient der Sicherung der stän
digen Einsatzbereitschaft der Kampf
technik und der militärischen Aus
rüstung, um eine hohe Gefechtsbereit
schaft zu gewährleisten. Gleichzeitig 
schützt diese Norm das von der NVA 
und den Organen des Wehrersatzdien
stes genutzte sozialistische Eigentum, 
soweit es Kampftechnik oder mili
tärische Ausrüstung darstellt.

2. Kampftechnik (Abs. 1) ist die Ge
samtheit aller technischen Mittel, die zur 
Führung von Kampfhandlungen der 
Truppen benötigt werden. Kampftech
nik ist der wichtigste Teil der Militär
technik überhaupt. Dazu gehören Waf
fensysteme, Trägersysteme, Gefechts
fahrzeuge (z. B. Panzer), Munition aller 
Art, Sprengmittel usw.
Waffen im Sinne dieser Norm sind alle 
Instrumente und Mittel, die dazu die
nen, die Aufgaben der Landesverteidi
gung maximal zu gewährleisten. Die 
Einteilung der Waffen nach verschiede
nen militärischen Gesichtspunkten (z. B. 
Feuerwaffen, Schützenwaffen, Hieb
und Stichwaffen) ist für § 273 ohne 
Belang.
Munition im Sinne dieser Norm ist der 
Sammelbegriff für alle Arten von Patro
nen, Granaten, Bomben, Sprengmittel, 
Raketen usw. Imitationsmittel, ein
schließlich Platzpatronen, gehören nicht 
zur Munition im Sinne dieser Norm 
(OG-Urteil vom 16. 3. 1972/ZMSt 2/72).

Fahrzeuge im Sinne dieser Norm sind 
die gesamte. Kfz-Technik der NVA und 
der Organe des Wehrersatzdienstes. 
Dazu gehört auch sämtliches Zubehör 
als Teil der Kampftechnik bzw. mili
tärischen Ausrüstung. Hierunter fallen 
auch Wasserfahrzeuge, soweit sie zur 
militärischen Ausrüstung gehören.

3. Militärische Ausrüstung ist die Ge
samtheit der Geräte, materiellen Mittel, 
des spezifischen Zubehörs und der Ver
sorgungsgüter, mit denen die NVA bzw. 
die Organe des Wehrersatzdienstes so
wie ihre Angehörigen ausgerüstet sind 
(z. B. Fahrzeuge, Nachrichtenverbin
dungsmittel, Funkmeßanlagen, Werk
stätten, Transportmittel, EDV-Technik, 
Bekleidung), soweit diese Ausrüstung 
nicht unmittelbar zur Kampftechnik ge
hört.
Nicht zur militärischen Ausrüstung im 
Sinne dieser Norm gehören z. B. die Ver
pflegung — außer Einsatzverpflegung —, 
das Inventar militärischer Dienststellen 
(Mobilar, Büromaterialien usw.), 
Finanzmittel.

4. Militärische Anlagen im Sinne die
ser Norm sind militärische Objekte (z. B. 
Kasernen), einzelne Anlagen in Objek
ten, Verteidigungsanlagen, befestigte 
oder unterirdische Anlagen, Sicherungs
anlagen, z. B. an der Staatsgrenze, Muni
tionsbunker, Lager, militärische Bahn
anschlüsse usw.
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